
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fachbereich Kinder und Betreuung 
F8. 2 Betreuungsschulen 
Mainstraße 7 
65424 Rüsselsheim 
 

 
 

 
 

Tel.: 
Fax: 

E-Mail: 
 

 

 
 
 
06142/83-2075 
06142/83-2582 
saskia.werner@ruesselsheim.de 

 

 
 

Antrag auf Befreiung von Gebühren für den Besuch der Betreuungsschule 
Phase III, Phase IV, Phase V 

 
Name, Vorname des Kindes  geboren am: 

Straße und Hausnummer  

in 65428 Rüsselsheim 
Name der Schule  Klasse 

 
Ob dem Antrag ganz oder teilweise entsprochen werden kann, hängt von der Höhe des 
Familieneinkommens ab. Es werden die Einnahmen aller Familienmitglieder, die im Haushalt leben, 
eingerechnet.  
 
Wir/ich versichern/versichere, alle Angaben über das Kind und seine familiären Verhältnisse 
vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Auf die Mitwirkungspflicht nach §§ 60-67 des 
Sozialgesetzbuches sind wir/ bin ich hingewiesen worden. 
 
Uns/Mir ist bekannt, dass fehlende Antragsunterlagen spätestens vier Wochen nach dem Tag der 
Antragstellung dem Fachbereich Kinder und Betreuung vorliegen müssen, da eine rückwirkende 
Gewährung von Gebührenbefreiung nicht möglich ist.  
 
Uns/Mir wurde versichert, dass alle Angaben, die im Antrag enthalten sind, unter Betrachtung der 
Vorschriften des §§ 67-78 des Sozialgesetzbuchen, 10. Buch (Schutz der Sozialdaten), vertraulich 
behandelt werden. 
 
Um Rückfragen schnell beantworten zu können, bin ich tagsüber unter folgender Tel.-Nr erreichbar: 

Telefonnummer:                                                                                  Handy: 

 
Rüsselsheim, den …………………. 
 
 
………………………………………… 
Unterschrift Antragsteller 

Name, Vorname - Antragsteller 
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